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Veitshöchheim (rf) - Der Frühjahrshonig ist nun geern-
tet. Wobei es regional deutliche Unterschiede im Ho-
nigertrag gab. Während manche Imkerinnen und Imker 
schon das zweite Mal geschleudert haben, klagen ande-
re über eine schlechte Frühjahrsernte. Jeder kennt den 
Spruch: „Eine Ernte auf der Bank, eine im Lager und ei-
ne auf den Völkern“. Wer also heuer nur wenig Früh-
jahrshonig geerntet hat, ist gut dran, wenn er noch Ho-
nig vom letzten Jahr im Lager hat, um seine Stamm-
kundschaft erhalten zu können. Das Angebot an Honig 
ist groß und die Kunden haben oft die Qual der Wahl. 
Umso wichtiger ist es, sein Produkt in einem einwand-
freien Zustand, ohne jegliche Mängel anzubieten.  

Honig – Abfüllung und Etikettierung 

Hygiene 

Auch wer nur kleine Mengen an Honig direkt an Ver-
braucher oder an örtliche Einzelhandelsbetriebe abgibt, 
hat sich an die Anforderungen der Lebensmittelhygiene
-Verordnung zu halten. Dabei geht es nicht um über-
triebene Maßnahmen, sondern lediglich darum, ein si-
cheres Lebensmittel herzustellen. Aber was kann beim 
Honig schon passieren? Lebensmittelsicherheit bedeu-
tet, dass ein Lebensmittel frei von einer nachteiligen 
Beeinflussung sein muss. Eine nachteilige Beeinflussung 
im Sinne der Lebensmittelhygiene-Verordnung ist unter 
anderem eine Ekel erregende oder sonstige Beeinträch-
tigung der einwandfreien hygienischen Beschaffenheit 
von Lebensmitteln, Verunreinigungen, Gerüche, Rauch, 
tierische Schädlinge, menschliche Ausscheidungen u.a. 
Wer also z.B. bei der Abfüllung auf eine Kopfbedeckung 
verzichtet und es gelangt ein Haar in den Honig, wird 
beim Kunden einen gewissen Ekel hervorrufen. Wun-
den müssen abgedeckt werden, um zu vermeiden, dass 
Wundsekret in den Honig gelangt.  Alle Personen, die 
mit Honig in Kontakt kommen, haben auf persönliche 
Hygiene (z.B. gründliches Händewaschen) zu achten, 
saubere Arbeitskleidung zu tragen und müssen gesund 
sein. Der Raum, in dem abgefüllt und etikettiert wird, 
muss vorher gereinigt werden, genauso sämtliche Ge-
rätschaften, die verwendet werden. Wer sich 
„Checklisten“ bereit legt, auf denen einfach abgehakt 
wird, was alles an Vorbereitungen zur Hygiene ge-
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Am Bienenstand Was zu tun ist: 

• Schwarmkontrolle 
• Trachtbeobachtung 
• Jungvolkpflege 
• Königinnenzucht 
• Beschickung von Belegstellen 
• Varroamittel besorgen 
• Futtermittel besorgen 

 

Stichworte: 

• Honig: Abfüllung und Etikettierung 

troffen wurde, läuft nicht Gefahr, aus einer gewissen 
Betriebsblindheit heraus, etwas zu übersehen. Form-
blätter zur Dokumentation einer guten Hygienepraxis 
und zum Nachweis einer betrieblichen Eigenkontrolle 
finden Interessierte unter dem folgenden Link: https://
www.landwirtschaftskammer.de/ . Denn auch beim 
Honig gilt: wer schreibt, der bleibt auf Nachfrage keine 
Erklärung schuldig! 

Abfüllung 

„Gute Vorbereitung ist die halbe Miete“ 
Vorbereitung des Honigs: In der Regel wird der Honig 
nach dem Rühren nicht gleich in Gläser abgefüllt. Das 
heißt, er muss erst wieder in einen fließfähigen Zu-
stand gebracht werden. Dafür eignet sich für kleine 
Imkereien ein Einkochautomat oder ein Wärme-
schrank jeweils mit Thermostat. Der Honig wird dabei 
auf max. 40°C erwärmt. Am besten wird dies mit ei-
nem Thermometer überprüft, um sicher zu gehen, 
dass das Thermostat nicht defekt ist. Bei höheren 
Temperaturen würde es zu einer Schädigung der Enzy-
me kommen. Beim Auftauen im Wasserbad ist unbe-
dingt darauf zu achten, dass der Eimerdeckel dicht ver-
schlossen ist! Da Honig Wärme nur sehr schlecht lei-
tet, kann dieser Prozess 12 Stunden und mehr dauern. 
Danach wird der Honig nochmal kurz durchgerührt bis 
wieder eine schöne homogene Masse entstanden ist. 

Herrichten der Gläser und Deckel: neue Gläser und 
Deckel müssen genauso wie sämtliche Rücklauf-
gläser vor dem Abfüllen gereinigt und getrocknet 
werden. Vor dem Abfüllen erfolgt eine Sichtkon-
trolle auf evtl. Beschädigungen. Um eine unschöne 

https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierproduktion/bienenkunde/formblaetter.htm
https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierproduktion/bienenkunde/formblaetter.htm
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„Schlierenbildung“ zu vermeiden, sollte der Honig und 
die Gläser gleich temperiert sein (mind. 20-25°C). Daher 
ist es zu empfehlen, die Gläser schon einige Stunden vor 
dem Abfüllen aus dem kalten Keller zu holen. 
Abfüllvorgang: Der Abfüllbehälter wird so über dem 
Glas positioniert, dass der Abfüllstutzen knapp über 
dem Glas ist, so lassen sich Lufteinschlüsse vermeiden. 
Das zu füllende Glas steht dabei auf einer geeichten 
Waage. Dies verlangt die Fertigpackungsverordnung. 
Manche Vereine stellen Ihren Mitgliedern eine geeichte 
Waage zum Ausleihen zur Verfügung. Nur so kann ge-
währleistet werden, dass die Nennfüllmenge (die Men-
ge, die im Glas enthalten sein soll) nicht unterschritten 
wird. Der Kunde soll schließlich das bekommen, was auf 
dem Etikett angegeben ist! Während es nicht verboten 
ist, ein paar Gramm mehr einzufüllen, ist eine Abwei-
chung nach unten genau geregelt. So darf die maximale 
Abweichung nach unten nur 3 % betragen. Bei einem 
500 Gramm Glas wären das 15 g. Diese Abweichung darf 
aber nur bei 2 von 100 Gläsern unterschritten werden. 

Etikettierung 

Angaben auf dem Etikett: Am einfachsten ist es, wenn 
man Etiketten eines Imkerverbandes verwendet. Hier 
sind schon alle erforderlichen Angaben in der richtigen 
Größe und an der richtigen Stelle aufgedruckt. Der Im-
ker muss nur noch das Mindesthaltbarkeitsdatum und 
evtl. die Honigsorte angeben. Wer seine Etiketten selbst 
gestalten möchte, hat hier einiges zu beachten. Es sind 
die gesetzlichen Anforderungen der Lebensmittelinfor-
mationsverordnung (EU 1169/2011), der Fertigpa-
ckungsverordnung, der Honigverordnung und der Leit-
sätze für Honig einzuhalten. Zu den verpflichtenden An-
gaben auf einem Honigetikett gehören gemäß der Le-
bensmittelinformationsverordnung: 
• Verkehrsbezeichnung „Honig“ 
• Die Nennfüllmenge in Gramm mit dem Einheitszei-

chen „g“ (Die Schriftgröße beträgt bei Gläsern mit ei-
ner Nennfüllmenge von 200 bis 1000 g 4 Millimeter) 

• Das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem Wortlaut 
„mindestens haltbar bis“ unter Angabe eines tagge-
nauen Datums oder „mindestens haltbar bis Ende…“ 
bei Angabe von Monat und Jahr oder nur Jahr (hier 
ist zusätzlich die Angabe einer Losnummer erforder-
lich)  

• Name und Anschrift des Imkers bzw. Abfüllers 
• Das Ursprungsland: Deutschland 
• Loskennzeichnung, außer bei taggenauem Mindest-

haltbarkeitsdatum 
Alle diese Angaben sind an einer gut sichtbaren Stelle 
deutlich, gut lesbar und unverwischbar anzubringen. 
Grundsätzlich reicht als Produktbezeichnung „Honig“ 
aus. Durch eine Sortenangabe kann aber die Besonder-
heit des jeweiligen Honigs besser herausgestellt wer-
den. Allerdings muss dies durch eine Honiganalyse be-
stätigt werden. Nicht immer nutzen die Bienen genau 
die Tracht des Standortes, an dem sie stehen und nur 

Veranstaltungshinweis 

Veitshöchheimer Imkertag  
am 29.06.2025 von 10:00 bis 16:00 Uhr 

Das Programm und weitere Informationen finden Sie im 
Anhang und unter: www.lwg.bayern.de 

weil die Völker z.B. im Wald stehen, gibt es noch lange 
keinen Waldhonig. Eine falsche Sortenbezeichnung 
gilt als Täuschung des Verbrauchers. Einzig die Be-
zeichnungen Frühjahrstrachthonig, Frühjahrshonig, 
Frühlingshonig oder Sommertrachthonig und Som-
merhonig sind ohne Analyse möglich, da sie sich auf 
den Erntezeitpunkt beziehen. Wird aber die  
Bezeichnung „Frühjahrsblütenhonig“ oder 
„Sommerblütenhonig“ verwendet, ist zu bedenken, 
dass die Kriterien eines Blütenhonigs erfüllt werden 
müssen, also der Honig mehr als 60 % Nektaranteil 
aufweisen muss. Da Honigtauerzeuger in den letzten 
Jahren teilweise schon früher im Jahr aufgetreten 
sind, kann es sein, dass in einem Frühjahrsblütenhonig 
ein höherer Honigtauanteil enthalten ist und somit die 
Voraussetzungen für einen Blütenhonig nicht mehr 
gegeben sind! 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist das Datum bis zu 
dem der Honig bei richtiger Aufbewahrung seine spe-
zifischen Eigenschaften behält. Honig ist bei richtiger 
Lagerung, also kühl, trocken und dunkel, über mehre-
re Jahre haltbar. Der Imker legt das Datum selbst fest. 
Man kann hier mit gutem Gewissen 2 Jahre ab dem 
Abfülltag angeben. Hat der Imker keine Möglichkeit, 
den Honig unter 18°C zu lagern, empfiehlt sich als 
MHD nur 1 Jahr.  Rückstellproben sind für jede Charge 
ratsam, um im Falle einer Beanstandung ein 
„Beweismittel“ zu haben. Der Imker ist für sein Pro-
dukt verantwortlich und haftet für Schäden. Eine aus-
führliche Dokumentation im Honigbuch gewährleistet 
Rückverfolgbarkeit. Eine Vorlage für ein Honigbuch 
finden Sie unter dem Link: 
 https://www.lwg.bayern.de/ 
Weitere rechtliche Grundlagen zur Honiggewinnung 
und Honigverarbeitung finden Sie unter folgendem 
Link: https://www.lwg.bayern.de/ 
Wer nun noch auf eine saubere Aufmachung und ei-
nen geraden Sitz seiner Etiketten achtet, wird auch zu-
friedene Kunden haben. Honig abfüllen und etikettie-
ren macht Arbeit, aber es lohnt sich, denn „zufriedene 
Kunden sind treue Kunden“. 
 
Kontakt zur Autorin: 
Renate Feuchtmeyer 
renate.feuchtmeyer@lwg.bayern.de 
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